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Text 

§ 1459. Die Rechte eines Menschen über seine Handlungen und über sein Eigenthum, z. B. eine 
Waare da oder dort zu kaufen, seine Wiesen oder sein Wasser zu benutzen, unterliegen, außer dem Falle, 
daß das Gesetz mit der binnen einem Zeitraume unterlassenen Ausübung ausdrücklich den Verlust 
derselben verknüpfet, keiner Verjährung. Hat aber eine Person der andern die Ausübung eines solchen 
Rechtes untersagt, oder sie daran verhindert; so fängt der Besitz des Untersagungsrechtes von Seite der 
Einen gegen die Freyheit der Andern von dem Augenblicke an, als sich diese dem Verbothe, oder der 
Verhinderung gefüget hat, und es wird dadurch, wenn alle übrige Erfordernisse eintreffen, die Verjährung 
oder die Ersitzung bewirket (§§.. 313 u. 351). 


